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Die kommende Ausgabe  
Ihres Mitteilungsblattes 
in der Kalenderwoche 50  
beschließt das Jahr 2017.

Die erste Ausgabe des neuen Jahres 
erscheint in Kalenderwoche 2,  
die weiteren Ausgaben dann  
wieder im gewohnten Rhythmus.

Wir wünschen Ihnen,  
liebe Leserinnen und Leser, 
eine gesegnete Advents- und 
Weihnachtszeit.

Ihre LINUS WITTICH 
Medien KG

Amtliche 
Bekanntmachungen

Sprechzeiten  
der Verwaltung
Mo.:  08:00 – 12:15 Uhr
Di.:  08:00 – 12:15 Uhr und
 14:00 – 17:00 Uhr
Mi.:  08:00 – 12:15 Uhr
Do.:  08:00 – 12:15 Uhr und
 14:00 – 18:00 Uhr
Fr.:  08:00 – 12:00 Uhr

Wir sind für Sie unter folgenden Nebenstel-
len erreichbar

Telefonzentrale:  ...................08283/9985-0
zentrales Telefax:  ..............08283/9985-29
zentrale E-Mail:  ......... info@neuburg-ka.de
Homepage:  ................ www.neuburg-ka.de

E-Mails für das Amtsblatt:  
amtsblatt@neuburg-ka.de

Rita Seitz
(Standesamt)  ....................  08283/9985-11
E-Mail:  ..............  rita.seitz@neuburg-ka.de

Rainer Schlögl
(1. Bürgermeister)    08283/9985-12
E-Mail:  ....  rainer.schloegl@neuburg-ka.de

Markus Dopfer
(Kämmerei) ........................  08283/9985-15
E-Mail  .....  markus.dopfer@neuburg-ka.de

Maike Kozian
(Kasse)  .............................  08283/9985-14
E-Mail  .......  maike.kozian@neuburg-ka.de

Anna-Maria Böck und Karin Zecha
(Einwohnermeldeamt,
Amtsblatt) 08283/9985-16
E-Mail:  ..... einwohneramt@neuburg-ka.de

Petra Bisle
(Grundsteuer/Pachten/
Hundesteuer)  ....................  08283/9985-19
E-Mail:  ....................  bisle@neuburg-ka.de

Oskar Saur
(Kasse, Gebühren)    08283/9985-21
E-Mail:  ..........  oskar.saur@neuburg-ka.de

Abfallrecht
Wir möchten aus gegebenen Anlass darauf 
hinweisen, daß die Gemeinde Neuburg nicht 
mehr für die Abfalltonnen zuständig ist.
Zuständig sind für:
Müll- und Bio-Tonne: Kreisabfallwirtschafts-
betrieb Günzburg 08221 95-456
Gelbe Tonne: Firma WRZ Hörger, Sont-
heim 07325 960635
Papiertonne: Neuburg, Edelstetten, Watten-
weiler die jeweiligen Sportvereine und Lan-
genhaslach (Firma Gröger 08221 360620)

Wasserversorgung:
Bei Wasserrohrbrüchen wenden Sie sich in 
den verschiedenen Ortsteilen an folgende 
Ansprechpartner:
Neuburg
Herr Zecha, Tel.: 08283/1570
Edelstetten
Rathaus Neuburg:
während den Öffnungszeiten:
08283/9985-15

außerhalb der Öffnungszeiten:
08283/9985-0
Langenhaslach und Naichen
ZVB Kammelgruppe, Herr Schmid,
Tel.: 08283/2002 oder
Handy: 0172/7358553
Wattenweiler und Höselhurst
ZVB Günztalgruppe, Herr Böller,
Tel.: 08283/674

Defekte Straßenlaternen:
Sollten Sie eine defekte Straßenlaterne ent-
deckt haben wenden Sie sich bitte an Frau 
Böck oder Frau Zecha Tel.: 08283/9985-16 
oder E-Mail: einwohneramt@neuburg-ka.de.

An alle Vereine & Institutionen

Weihnachten 
rückt näher...

Haben Sie sich 
schon Gedanken gemacht, 
wie Sie ein angemessenes „Dankeschön“ 
zum bevorstehenden Weihnachts- und 
Neujahrsfest sagen können?
Über das ganze Jahr hinweg veröffentlicht unser 
Verlag Ihre Veranstaltungsberichte und Mitteilungen 
kostenlos im Mitteilungsblatt. Leider ist es aber 
nicht möglich, Texte zu veröffentlichen, die eine 
Danksagung oder Glückwünsche an Vereinsmit-
glieder usw. beinhalten. Wir bieten Ihnen dafür 
Gelegenheit in der letzten Ausgabe dieses Jahres.  
Dort können Sie Ihren Mitgliedern, Freunden und 
Förderern durch eine geschmackvoll gestaltete 
Glückwunschanzeige ein herzliches „Dankeschön“ 
preiswert und weitreichend übermitteln. Vorschläge 
entnehmen Sie bitte unserem Glückwunschkatalog 
für Weihnachts- und Neujahrsanzeigen, der bei un-
serem Anzeigenberater eingesehen werden kann. 
Oder sprechen Sie direkt mit uns.

Ihre LINUS WITTICH Medien KG
Postfach 223, 91292 Forchheim
Telefon: 09191/7232-0
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Bekanntmachung
Der Markt Neuburg a.d. Kammel erlässt auf Grund der Art. 23 Satz 
1 und 24 Abs. 1 Nr. 1 und 2 der Gemeindeordnung für den Frei-
staat Bayern folgende Satzung zur Änderung der Satzung über das 
Bestattungswesen vom 09. Januar 1976:

2. Satzung

zur Änderung der Satzung über das Bestattungswesen (Bestat-
tungssatzung)
des Marktes Neuburg a. d. Kammel

§ 1
§ 13a Verbot von Urnenstelen, Grabsteinen und Grabeinfassungen 
aus ausbeuterischer Kinderarbeit wird neu eingefügt:

§ 13a
Verbot von Urnenstelen, Grabsteinen und Grabeinfassungen 
aus ausbeuterischer Kinderarbeit

Urnenstelen, Grabsteine und Grabeinfassungen aus Naturstein dür-
fen nur aufgestellt werden, wenn sie ohne schlimmste Formen von 
Kinderarbeit im Sinne von Art. 3 des Übereinkommens Nr. 182 der 
Internationalen Arbeitsorganisation vom 17.Juni 1999 über das Ver-
bot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der schlimms-
ten Formen der Kinderarbeit (BGBl. 2001 II S.1290, 1291) herge-
stellt worden sind und hierfür ein Nachweis gemäß Art. 9a Abs. 2 
BestG in der jeweiligen geltenden Fassung vorgelegt wird. Die Her-
stellung im Sinne der Vorschrift umfasst sämtliche Bearbeitungs-
schritte von der Gewinnung des Natursteins bis zum Endprodukt. 
Eines Nachweises gemäß Satz 1 bedarf es nicht, wenn der Letzt-
veräußerer glaubhaft macht, dass die Urnenstelen, Grabsteine oder 
Grabeinfassungen aus Naturstein oder deren Rohmaterial vor dem 
1. September 2016 in das Bundesgebiet eingeführt wurden.

§ 2
Diese Satzung tritt am Tage nach Ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Neuburg an der Kammel, 27.11.2017
MARKT NEUBURG A.D. KAMMEL
Rainer Schlögl, 1. Bürgermeister

Bekanntmachung:
Der Marktrat der Marktgemeinde Neuburg a.d. Kammel hat 
in seiner Sitzung vom 14.11.2017 nachstehende Satzung 
beschlossen:

Satzung
über Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze und andere 
Leistungen der gemeindlichen Feuerwehren des Marktes Neu-

burg a. d. Kammel

Der Markt Neuburg a. d. Kammel erlässt aufgrund des Art. 28 Abs. 
4 Bayer. Feuerwehrgesetz (BayFwG) folgende

S a t z u n g

§ 1
Aufwendungs- und Kostenersatz

(1) Der Markt Neuburg a. d. Kammel erhebt im Rahmen von Art. 28 
Abs. 1 und 2 BayFwG Aufwendungsersatz für folgende Pflichtleis-
tungen seiner Feuerwehren:
-  Einsätze,
-  Sicherheitswachen (Art. 4 Abs. 2 Satz 1 BayFwG),
-  Ausrücken nach missbräuchlicher Alarmierung oder Fehlalarm.

Einsätze werden nur in dem für die Hilfeleistung notwendigen 
Umfang abgerechnet.

(2) Der Markt Neuburg a. d. Kammel erhebt Benutzungsgebühren 
für die Inanspruchnahme seiner Feuerwehren zu folgenden freiwilli-
gen Leistungen (Art. 28 Abs. 4 Satz 1 BayFwG):

- Hilfeleistungen, die nicht zu den gesetzlichen Aufgaben der Feu-
erwehren gehören,

- Überlassung von Gerät und Material zum Gebrauch oder Ver-
brauch,

- Leistungen der Atemschutzgerätewerkstatt und der Schlauch-
werkstatt.

Die Gebührenschuld entsteht mit der Inanspruchnahme der Feuer-
wehr.

(3) Die Höhe des Aufwendungs- und Kostenersatzes richtet sich 
nach den Pauschalsätzen, die in der Anlage zu dieser Satzung 
festgelegt sind. Für den Ersatz von Aufwendungen, die nicht in der 
Anlage enthalten sind, werden Pauschalsätze in Anlehnung an die 
für vergleichbare Aufwendungen festgelegten Sätze erhoben. Für 
Materialverbrauch werden die Selbstkosten berechnet.

(4) Aufwendungen, die durch Hilfeleistungen von Werkfeuerwehren 
entstehen (Art. 15 Abs. 6 Satz 2 BayFwG), werden unabhängig von 
dieser Satzung geltend gemacht.

§ 2
Schuldner

(1) Bei Pflichtleistungen bestimmt sich der Schuldner des Aufwen-
dungsersatzes nach Art. 28 Abs. 3 BayFwG.
(2) Bei freiwilligen Leistungen ist Schuldner, wer die Feuerwehr wil-
lentlich in Anspruch genommen hat.
(3) Mehrere Schuldner haften als Gesamtschuldner.

§ 3
Fälligkeit

Aufwendungs- und Kostenersatz werden einen Monat nach Zustel-
lung des Bescheides zur Zahlung fällig.

§ 4
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.12.2017 in Kraft.

Gleichzeitig tritt die Satzung über Aufwendungsersatz und über die 
Gebühren für die Einsätze und andere Leistungen der gemeind-
lichen Feuerwehren des Marktes Neuburg a.d. Kammel vom 
01.02.2015 einschließlich aller ergangener Änderungssatzungen 
und Anlagen außer Kraft.
Neuburg, 27.11.2017
Rainer Schlögl, 1. Bürgermeister

Anlage
Zur Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze und 
andere Leistungen gemeindlicher Feuerwehren

Verzeichnis der Pauschalsätze

Aufwendungs- und Kostenersatz setzen sich aus den jeweiligen 
Sachkosten (Nummer 1 und 2) sowie den Personalkosten (Nummer 
3) zusammen.
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1. Streckenkosten

Die Streckenkosten betragen für jeden 
angefangenen Kilometer Wegstrecke 
für: 

Bei einer 
angenommenen 
Nutzungsdauer 
von: 

Bei einer 
durchschnittlichen 
jährlichen Fahrleistung 
von 1.000 km und einer 
Eigenbeteiligung von  
10 %: 

Euro/Kilometer 
a) Löschfahrzeuge   
aa) Löschgruppenfahrzeug LF 8, LF 
8/6, MLF 25 Jahre 6,10 € 

ab) Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W 25 Jahre  4,75 € 
ac) Löschgruppenfahrzeug LF 16/12 25 Jahre 7,94 € 
b) Transport- und Einsatzfahrzeuge   
ba) Gerätewagen 15 Jahre 3,17 € 

2. Ausrückestundenkosten

Mit den Ausrückestundenkosten ist der Einsatz von Geräten und 

Ausrüstung abzugelten, die zwar zu Fahrzeugen gehören, deren 

Kosten aber nicht durch die zurückgelegte Wegstrecke beeinflusst 

werden. Für angefangene Stunden werden bis zu 30 Minuten die 

halben, im Übrigen die ganzen Ausrückestundenkosten erhoben.

Die Ausrückestundenkosten betragen – berechnet 
vom Zeitpunkt des Ausrückens aus dem 
Feuerwehrgerätehaus bis zum Zeitpunkt des 
Wiedereinrückens – je eine Stunde für: 

Bei jährlich 80 
Ausrückestunden und einer 
Eigenbeteiligung der 
Gemeinde 

von 10 %: 
Euro/Stunde 

a) Löschfahrzeuge  

aa) Löschgruppenfahrzeug LF 8, LF 8/6, MLF bisher 63,40 €, zukünftig 
102,50 € 

ab) Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W bisher 48,88 €, zukünftig 
86,73 € 

ac) Löschgruppenfahrzeug LF 16/12 bisher 87,33 €, zukünftig 
143,15 € 

b) Transport- und Einsatzfahrzeuge  
ba) Gerätewagen Bisher 26,20 €, zukünftig 

27,94 € 

3. Arbeitsstundenkosten

Wird ein Gerät eingesetzt, das nicht zur feuerwehrtechnischen Bela-

dung des eingesetzten Fahrzeuges gehört (und können demnach 

dafür keine Ausrückestundenkosten geltend gemacht werden), wer-

den Arbeitsstundenkosten berechnet

In die Arbeitsstunden nicht eingerechnet wird der Zeitraum, wäh-

renddessen ein Gerät am Einsatzort vorübergehend nicht in Betrieb 

ist.

Für angefangene Stunden werden bis zu 30 Minuten die halben, im 

Übrigen die ganzen Stundenkosten erhoben.

 Bei einer 
Nutzungsdauer 
von 

und 
durchschnittlichen 
jährlichen 
Arbeitsstunden von 

Bei einer 
gemeindlichen 
Eigenbeteiligung 
von 10 %(€) 

Tragkraftspritze  25 Jahren 12 Std. 57,75 € 
Tauch-
/Schmutzwasserpumpe 15 Jahren 8 Std. 13,29 € 
Löschwasser-
Auffangbehälter (3 
cbm) 

20 Jahren 4 Std. 29,12 € 

Stromaggregat bis 
5kVA 20 Jahren 10 Std. 38,63 € 

Beleuchtungssatz 15 Jahren 12 Std. 10,00 € 

Wassersauger 15 Jahren 10 Std. 19,39 € 
Atemschutzgerät, 
Pressluftatmer incl. 
Atemmaske 

20 Jahren 8 Std. 24,81 € 

Gasmessgerät 10 Jahren 8 Std. 10,82 € 

4.Personalkosten
Die Personalkosten werden nach Ausrückestunden berechnet. 
Dabei ist der Zeitraum vom Ausrücken aus dem Feuerwehrgerä-
tehaus bis zum Wiedereinrücken anzusetzen. Für angefangene 
Stunden werden bis zu 30 Minuten die halben, im übrigen die gan-
zen Stundenkosten erhoben.

4.1 Ehrenamtliche Feuerwehrdienstleistende
Für den Einsatz ehrenamtlicher Feuerwehrdienstleistender
wird folgender Stundensatz berechnet:
a) Soweit die Gemeinde Verdienstausfall (Art. 9 Abs. 3 BayFwG) 
oder fortgezahltes Arbeitsentgelt ( Art. 10 BayFwG) erstatten muss, 
in Höhe der tatsächlichen Kosten.

b) Für den Einsatz ehrenamtlicher Feuerwehrdienstleistender   
25,00 €

4.2 Sicherheitswachen
Für die Abstellung zum Sicherheitswachdienst gemäß Art. 4 Abs. 
2 Satz 1 BayFwG werden erhoben je Stunde Wachdienst für 
einen ehrenamtlichen Feuerwehrdienstleistenden (§ 11 Abs. 4 
AVBayFwG):   11,40 €/Std.

Abweichend von Nummer 3 Satz 1 wird für die Anfahrt und die 
Rückfahrt insgesamt eine weitere Stunde berechnet.

5. Wespennestentfernung
Der Pauschalbetrag für die Entfernung eines Wespennests beträgt:  
 70,— €/Std.

Fahrzeugkosten werden nach tatsächlichen Kosten erhoben.

6. Dienstleistungen im Rahmen der Schlauchpflege für andere Feu-
erwehren/Gemeinden/Dritte

Für Schlauchwäsche werden pro Schlauch (unabhängig ob C- oder 
B-Schlauch) Kosten in Höhe von 7,95 Euro in Rechnung gestellt.

Die Kosten für das Einbinden neuer Schläuche belaufen sich auf 
12,57 Euro je Schlauch (unabhängig ob C- oder B-Schlauch). Die 
im Nachgang erforderliche Druckprüfung erfolgt zusammen mit der 
Schlauchwäsche und wird in diesem Rahmen verrechnet.

Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben
Verfahren Wiesenbach - Dorferneuerung
Gemeinde Wiesenbach, Landkreis Günzburg

Plan über die gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen 
nach § 41 Flurbereinigungsgesetz –FlurbG–
Ergebnis der allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls gemäß § 
7 Abs. 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeit –UVPG–

Bekanntmachung
Die Teilnehmergemeinschaft Wiesenbach wird die Genehmigung 
des Plans über die gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen 
nach § 41 FlurbG beantragen.
Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens war gemäß § 7 Abs. 1 
auf-grund überschlägiger Prüfung unter Berücksichtigung der in 
Anlage 3 zum UVP-Gesetz aufgeführten Kriterien zu ermitteln, ob 
die geplanten Maßnahmen erhebliche nachteilige Umweltauswir-
kungen haben können, die zu berücksichtigen wären.
Gemäß § 5 UVPG wird festgestellt, dass die durchgeführte allge-
meine Vorprüfung des Einzelfalls ergeben hat, dass keine Verpflich-
tung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht, 
weil durch die geplanten Maßnahmen keine erheblichen nachteili-
gen Umweltauswirkungen zu erwarten sind.
Krumbach, 20.11.2017
Ludger Klinge, Baudirektor
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Weitere Informationen
 des Marktes Neuburg

Auszug aus der Sitzung des 
Marktgemeinderates vom 
14.11.2017
Herr 1. Bürgermeister Rainer Schlögl eröff-
net die 51.Sitzung und stellt die ordnungs-
gemäße Ladung und die Beschlussfähigkeit 
des Marktgemeinderates fest. Die anwe-
senden Marktgemeinderäte, die Zuhörer 
sowie Herr Dieter Jehle als Pressevertreter 
wurden vom Vorsitzenden begrüßt.
Nachträgliche Geburtstagsglückwünsche 
sprach der Vorsitzende an Martin Stadler 
aus.

1.Bauantrag wegen Neubau einer Aus-
stellungshalle für Reisemobile auf dem 
Grundstück FlNr. 1546/1 der Gemarkung 
Neuburg;
Bauort: Sudetenstraße 7, OT Neuburg
Das Bauvorhaben befindet sich im Bereich 
des Bebauungsplans „Industriegebiet Neu-
burg“. Für den Neubau der Ausstellungs-
halle beantragt der Bauherr Befreiungen 
nach § 31 Abs. 2 Nr. 3 BauGB hinsicht-
lich der Dachform und Dachneigung. Im 
Bebauungsplan ist die Festsetzung „Sattel-
dach 35°-45°“ enthalten. Das Gebäude soll 
jedoch mit einem Flachdach mit umlaufen-
der Attika errichtet werden. Nach § 31 Abs. 
2 kann von den Festsetzungen des Bebau-
ungsplans befreit werden, wenn die Grund-
züge der Planung nicht berührt werden und
2.die Abweichung städtebaulich vertretbar 
ist oder
3.die Durchführung des Bebauungsplans 
zu einer offenbar nicht beabsichtigten Härte 
führen würde
und wenn die Abweichung auch unter Wür-
digung nachbarlicher Interessen mit den 
öffentlichen Belangen vereinbar ist.
Im Bereich des Bebauungsplans wurde 
schon mehrfach eine Befreiung von Dach-
form und Dachneigung gewährt.
Beschluss:
Dem Bauantrag wegen Neubau einer Aus-
stellungshalle für Reisemobile auf dem 
Grundstück FlNr. 1546/1 der Gemarkung 
Neu-burg wird das gemeindliche Einver-
nehmen erteilt. Einer Befreiung hinsichtlich 
Dachform und Dachneigung wird zuge-
stimmt.
Abstimmungsergebnis:   einstimmig

2.Bebauungsplan Fretzmähder, 
Gemeinde Ursberg, OT Oberrohr;
hier: Stellungnahme der Marktgemeinde 
Neuburg a.d. Kammel als Träger öffentli-
cher Belange
Der Markt Neuburg hat als Träger öffent-
licher Belange zum Bebauungsplan der 
Nachbargemeinde Ursberg Stellung zu 
nehmen. Nordöstlich von Oberrohr wird 
mit Bebauungsplan ein Wohngebiet mit 
20 Bauplätzen ausgewiesen. Belange der 
Marktgemeinde Neuburg a.d. Kammel wer-
den dadurch nicht berührt.

Beschluss:
Gegen den Bebauungsplan Fretzmähder, 
Gemeinde Ursberg, OT Oberrohr erhebt 
die Marktgemeinde Neuburg a.d. Kammel 
keine Einwände.
Abstimmungsergebnis:   einstimmig

3.Zuschussantrag der Volkshochschule 
Krumbach für das Jahr 2018  
Die Volkshochschule Krumbach hat für das 
Jahr 2018 – wie auch in den letzten Jahren 
– einen Antrag auf Bezuschussung gestellt. 
Der Antrag wird mit dem vielfältigen Vor-
trags-, Kurs und Veranstaltungsprogramm 
begründet. Zur Erfüllung ihrer kulturellen 
Aufgaben im Sinne der Erwachsenenbil-
dung ist die VHS jedoch auf kommunale 
Hilfen und Zuschüsse angewiesen.
Neben dem Angebot in Neuburg können die 
Bürgerinnen und Bürger unserer Marktge-
meinde das breite Angebot der VHS an der 
Hauptstelle und den Außenstellen ebenfalls 
nutzen.
In den zurückliegenden Jahren hat der 
Markt Neuburg die Volkshochschule mit 
einer jährlichen Zuwendung von 800,00 
Euro unterstützt.
Beschluss:
Der Markt Neuburg a.d. Kammel unterstützt 
im Jahr 2018 die VHS Krumbach e.V. mit 
einem einmaligen, freiwilligen Zuschuss in 
Höhe von 800,— Euro zur Erfüllung der kul-
turellen Aufgaben im Sinne der Erwachse-
nenbildung.
Abstimmungsergebnis:   14:1

4.Jugendförderung 2016
Gemäß Vereinsförderrichtlinien unterstützt 
der Markt Neuburg a. d. Kammel die ortsan-
sässigen Vereine bei der Jugendarbeit.
Für das Jahr 2016 wurden demnach laut 
der vorliegenden Anträge von insgesamt 8 
Vereinen 9.623,56 Euro an Zuschüssen für 
die Jugendförderung beantragt. Die Einzel-
beträge der Förderung wurden dem Markt-
rat bekannt gegeben. Eine Auszahlung 
erfolgt nach der am 31.12.2016 noch gülti-
gen Förderrichtlinie. Zur Überarbeitung der 
Förderrichtlinie wurde eine Arbeitsgruppe 
gebildet. Ergebnisse liegen jedoch bis zum 
heutigen Tag noch nicht vor.
Zur Kenntnisnahme

5.Satzung über Aufwendungs- und Kos-
tenersatz für Einsätze und andere Leis-
tungen der gemeindlichen Feuerwehren 
des Marktes Neuburg a.d. Kammel;
hier: Satzungsänderung
Die Rechtsaufsichtsbehörde weist darauf 
hin, dass auf Grund vermehrter Widersprü-
che gegen Kostenbescheide für Feuerwehr-
leistungen empfohlen wird, den § 1 Abs. 
1 Nr. 3 der Satzungen mit nachfolgendem 
Wortlaut zu fassen:
3.Ausrücken nach missbräuchlicher Alar-
mierung oder Fehlalarmen.
Ergänzt wurde dabei der Zusatz „oder Feh-
lalarme“
In diesem Zusammenhang bietet es sich 
auch an, das Verzeichnis der Pauschal-
sätze bei Nr. 3 und Nr. 6 anzugleichen.
Beschluss:
Die Satzung über Aufwendungs- und Kos-
tenersatz für Einsätze und andere Leistun-

gen der gemeindlichen Feuerwehren des 
Marktes Neuburg a.d. Kammel wird in der 
bekannt gegebenen Form beschlossen.
Abstimmungsergebnis:   einstimmig

6.Änderung der Friedhofssatzung wegen 
Kinderarbeit
Das Gesetz zur Bekämpfung ausbeuteri-
scher Kinderarbeit bei der Grabsteinher-
stellung wurde am 20.07.2016 vom Baye-
rischen Landtag beschlossen. Durch den 
neuen Artikel 9a BestG können die Fried-
hofsträger selbst entscheiden, ob sie ein 
entsprechendes Verbot in ihre Satzung auf-
nehmen.
„§ 13 a
Urnenstelen, Grabsteine und Grabeinfas-
sungen aus Naturstein dürfen nur aufge-
stellt werden, wenn sie ohne schlimmste 
Formen von Kinderarbeit im Sinne von Art. 
3 des Übereinkommens Nr. 182 der Inter-
nationalen Arbeitsorganisation vom 17.Juni 
1999 über das Verbot und unverzügliche 
Maßnahmen zur Beseitigung der schlimms-
ten Formen der Kinderarbeit (BGBl. 2001 II 
S.1290, 1291) hergestellt worden sind und 
hierfür ein Nachweis gemäß Art. 9a Abs. 2 
BestG in der jeweiligen geltenden Fassung 
vorgelegt wird. Die Herstellung im Sinne der 
Vorschrift umfasst sämtliche Bearbeitungs-
schritte von der Gewinnung des Natursteins 
bis zum Endprodukt. Eines Nachweises 
gemäß Satz 1 bedarf es nicht, wenn der 
Letztveräußerer glaubhaft macht, dass die 
Urnenstelen, Grabsteine oder Grabeinfas-
sungen aus Naturstein oder deren Rohma-
terial vor dem 1. September 2016 in das 
Bundesgebiet eingeführt wurden.

Beschluss:
Der Markt Neuburg a.d. Kammel erlässt 
auf Grund der Art. 23 Satz 1 und 24 Abs. 
1 Nr. 1 und 2 der Gemeindeordnung für 
den Freistaat Bayern folgende Satzung zur 
Änderung der Satzung über das Bestat-
tungswesen vom 09. Januar 1976 die 
2.Änderungssatzung
Abstimmungsergebnis:   einstimmig

7.Bekanntgabe von nichtöffentlichen 
Beschlüssen aus der Sitzung des Markt-
gemeinderates vom 17.10.2017

Kanalsystem Neuburg a.d. Kammel;
hier: Mittelfreigabe zur Sanierung von 
Schachtdeckeln
Der Marktgemeinderat genehmigt die Auf-
tragsvergabe zur Sanierung der genann-
ten Schachtdeckel zum Angebotspreis von 
7.768,68 Euro brutto an die Firma reQplan 
GmbH, Senden.
Abstimmungsergebnis:   einstimmig

Gemeindliche Wasserversorgung;
hier: Wasserzählertausch im OT Edels-
tetten
Der Marktgemeinderat stimmt dem Zäh-
lertausch in Edelstetten durch die Firma 
Hubert Gaa, Langenhaslach zu und vergibt 
den Auftrag zum Gesamtpreis von 3.259,41 
Euro brutto.
Abstimmungsergebnis:   einstimmig
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Feuerwehrwesen im Markt Neuburg a.d. 
Kammel;
hier: Beschaffung neuer Feuerwehr-
helme  
Die Firma Dandorfer-Nespor GmbH aus 
Amberg wird mit der Lieferung von 24 Hel-
men für die Feuerwehren Langenhaslach 
und Neuburg zum Preis von brutto 3.570,— 
Euro beauftragt.
Abstimmungsergebnis:   einstimmig

Feuerwehrwesen im Markt Neuburg a.d. 
Kammel;
hier: Beschaffung von Absauganlagen 
für die gemeindlichen Feuerwehrhäuser
Die Verwaltung wird ermächtigt dem güns-
tigsten Anbieter den Auftrag zur Lieferung 
und zum Einbau der Absauganlage zu 
erteilen. Es werden Mittel in Höhe von max. 
27.046,80 Euro freigegeben.
Abstimmungsergebnis:   einstimmig

Dorfgemeinschaftshaus Wattenweiler;
hier: Vergabe der Feuerwehrtore
Der Auftrag zur Lieferung und Montage der 
Feuerwehrtore wird an die Firma Schwarz-
Tore, Unterthingau, zum Angebotspreis von 
brutto 13.923,00 Euro vergeben.
Abstimmungsergebnis:   einstimmig

Dorfgemeinschaftshaus Wattenweiler;
hier: Vergabe der Estricharbeiten
Der Auftrag für Estricharbeiten in Bestand 
und Neubau wird an die Firma Aitranger 
zum Angebotspreis von brutto 28.407,73 
Euro vergeben.
Abstimmungsergebnis:   einstimmig

8.Erledigung von Wünschen und Anträ-
gen aus der Sitzung vom 17.10.2017
MR Bernhard Sonner spricht den dichten 
Bewuchs des Haselbachs südlich der Brü-
cke in der Attenhauser Straße an und bittet 
um Rückschnitt.
Bauhof wurde mit dem Rückschnitt beauf-
tragt

9.Sonstiges
MR Otmar Hösle spricht die Verschmutzung 
des Radweges Höhe des Ortsausgangs 
Langenhaslach Richtung Naichen an.

Ferner erkundigt sich MR Otmar Hösle bzgl. 
des Mitspracherechtes des Marktes Neu-
burg bei der Schwimmhallensanierung in 
Krumbach. Der erste Vorsitzende erläutert 
in diesem Zusammenhang den Unterschied 
zwischen dem schulischen Teil des Bades 
und des „Freizeitteils“. Bauherr ist die 
Stadt Krumbach. Eine „Beteiligungspflicht“ 
besteht nur am schulischen Teil. Inwieweit 
die Stadt Krumbach auf den Markt Neuburg 
wegen einer freiwilligen Beteiligung für den 
„Freizeitteil“ zukommt ist derzeit noch nicht 
bekannt.

MR Hubert Gaa bittet um Vorlage von kon-
kreten Zahlen zur Sanierung des Schulzen-
trums Krumbach bei der nächsten Sitzung.

2. Bürgermeister Otto Bader spricht den 
schlechten Zustand des Feldweges hinter-
halb des Industriegebietes in Langenhas-
lach an. 1. Bürgermeister Rainer Schlögl 
empfiehlt eine Inaugenscheinnahme nach 
Abschluss der Bauarbeiten bei der Firma 
Ortmeier.

Ferner erkundigt sich der 2. Bürgermeister 
nach der Straßenbeleuchtung in der Weber-
gasse in Langenhaslach.

MR Bernhard Sonner bedankt sich für die 
schnelle Ausführung der Kanaldeckelsanie-
rung in Edelstetten.

Rentensprechtag in Neuburg 
a. d. Kammel
Der nächste Rentensprechtag der Deut-
schen Rentenversicherung Schwaben fin-
det am:

Donnerstag, den 01. März 2018 in der 
Zeit von 08.00 Uhr – 12.00 Uhr und von 
13.20 Uhr bis 15.40 Uhr
im Rathaus in Neuburg a. d. Kammel, Sit-
zungssaal im I. Stock, statt.

Terminvereinbarungen sind hierzu mit 
Angabe der Versicherungsnummer bei der 
Marktgemeinde Neuburg a.d. Kammel (Frau 
Rita Seitz) unter der Tel. Nr. 08283/9985-11 
möglich. Zum Rentensprechtag mitzubrin-
gen ist ein gültiger Personalausweis.

Winterdienst 
in Neuburg a. d. Kammel
Fahrzeuge sollten während dieser Jahres-
zeit möglichst nicht im Straßenraum geparkt 
werden.
Ein effektiver Winterdienst in beide Fahrt-
richtungen kann nur dann gewährleistet 
werden, wenn die Winterdienstfahrzeuge 
durch parkende Fahrzeuge nicht behindert 
werden.
Damit das Räumfahrzeug seine Aufgaben 
sicher erfüllen kann, muss eine Durchfahrtbreite 
von mindestens 3,50 m gewährleistet sein.

Neue Parkplätze
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
nach erfolgter Fertigstellung des neuen 
Gebäudes am Neuburger Marktplatz für 
eine weitere Wohngruppe des Dominikus-
Ringeisenwerkes Ursberg wurden nun hin-
ter dem Gebäude auch insgesamt 14 neue 
Parkplätze geschaffen.
Durch die neuen Plätze (Zufahrt über die 
Straße „Plätzen“) sollte sich die Parksitua-
tion am Marktplatz doch erheblich entspan-
nen.
Machen Sie bei einem Besuch der Neubur-
ger Geschäfte von dieser neuen Möglichkeit 
Gebrauch.

Termine für 
Veranstaltungskalender 
2018
Der Markt Neuburg a. d. Kammel bittet wie-
der alle Vereine rechtzeitig ihre Termine für 
das Jahr 2018, soweit die Planungen dies 
zulassen, bei Frau Böck oder Frau Zecha 
im Rathaus abzugeben, Tel.: 08283/9985-
16, Fax: 08283/9985-29, E-Mail: einwoh-
neramt@neuburg-ka.de. Somit können 
der Veranstaltungskalender auf der neuen 
Homepage der Gemeinde und der Veran-
staltungskalender im Amtsblatt stets auf 
dem Laufenden gehalten werden.

Ablesen von Stromzählern
In der Zeit zwischen 20.12.2017 und dem 
09.01.2018 werden sämtliche Zählerstände 
im Netzgebiet des ÜWK in den Ortsteilen 
Neuburg, Edelstetten, Langenhaslach und 
Naichen durch ÜWK-Beauftragte abgele-
sen.
Krumbach, im Dezember 2017
Überlandwerk Krumbach GmbH

Sporthalle  
Neuburg a. d. Kammel
Während der Schulweihnachtsferien ist 
die Sporthalle Neuburg a. d. Kammel vom 
22. Dezember 2017 bis einschließlich 07. 
Januar 2018 für den allgemeinen Sportbe-
trieb geschlossen.
Wir bitten um Ihr Verständnis.
MARKT NEUBURG A.D. KAMMEL

Obst- und Gartenbauverein 
Edelstetten spendet neues 
Spielgerät für Spielplatz
Der Obst- und Gartenbauverein Edelstetten 
unter der Federführung von Stefanie Jekle 
hat für den Edelstetter Spielplatz ein neues 
Klettergerüst gespendet. Das Spielgerät 
wurde aus Einnahmen des letztjährigen 
Weihnachtsmarktes finanziert. Der male-
risch unterhalb der Pfarrkirche gelegene 
Edelstetter Spielplatz ist damit um eine 
Attraktion reicher geworden. Das Spielgerät 
wurde vom Bauhof des Marktes Neuburg 
a. d. Kammel montiert und aufgestellt und 
erfreut sich bereits großer Beliebtheit.

Mit 1. Bürgermeister Rainer Schlögl (links 
im Bild) freuen sich die Edelstetter Kinder 
zusammen mit 1. Vorstand Stefanie Jekle 
(rechts im Bild) und 2. Vorstand Ingrid 
Fischer (zweite von links).

Der Markt Neuburg bedankt sich ganz herz-
lich für die großzügige Spende!
Bild/Text: Markus Dopfer

Besuchen Sie die 
Pfarrbücherei in Neuburg!
Bücher für jedes Lese- und Vorlesealter von 
1-99 (auch in Großdruck).
-Lesen bildet und Lesen macht Spaß!-
Pfarrheim Neuburg, Kesselstraße 19a, 
86476 Neuburg a. d. Kammel
Öffnungszeiten: Dienstag: 16:00 – 17:00 
Uhr, Freitag: 16:00 – 17:30 Uhr. Ausgenom-
men an Feiertagen.
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Staatliche Forstdienststelle 
Neuburg
Sprechzeiten
nur donnerstags von 15:00 – 18:00 Uhr
Telefon: 08283/1884

Wertstoffhof Neuburg
jeden Samstag von 10.00 – 12.00 Uhr 
geöffnet
(ab Dezember 2017 bis Februar 2018 von 
10.00 Uhr - 11.00 Uhr)
Wir möchten eingehend darauf hinwei-
sen, dass es nicht gestattet ist, vor dem 
Wertstoffhof Müll abzulagern!

Grüngutlagerplätze
Entsorgung von Baum- / 
Strauchschnitt und Gartenabfällen
Grüngutlagerplatz Neuburg
jeden Samstag von 10.00 – 12.00 Uhr
ab Dezember bis einschließlich Februar 
2018 von 10.00 - 11.00 Uhr

Grüngutlagerplatz Edelstetten (nur für 
Baum- und Strauchschnitt)
bis auf weiteres geschlossen

Grüngutlagerplatz Wattenweiler (nur für 
Baum- und Strauchschnitt)
ab Dezember bis einschließlich März 
2018 ist der Grüngutlagerplatz geschlos-
sen

Gefunden
Es wurden zwei Schlüssel im Dorfladen 
gefunden. Die Schlüssel können im Rat-
haus abgeholt werden.

Standesamtliche 
Nachrichten

Geburten:
Wir gratulieren:
-  Frau Carina und Herrn Günther Jekle 

zur Geburt ihres Sohnes Matthias

Eheschließung:
Herzlichen Glückwunsch an:
- Frau Ronja Baumeister und Herrn Flo-

rian Maximilian Riebler
- Frau Monika Treichel und Herrn Stefan 

Englbrecht

Wussten Sie schon

Bereitschaftsdienste
Ärztlicher Wochenendnotdienst
Der ärztliche Wochenendnotdienst ist zu 
erfragen unter der Telefonnummer
116 117. Bei akuten, lebensbedrohlichen 
Erkrankungen ist die Rettungsleitstelle 
Krumbach Telefonnummer 112 zuständig.

Apotheken-Notdienst
Freitag, 01. Dezember, Antonius-Apotheke, 
Günzburg

Samstag, 02. Dezember, Marien-Apotheke, 
Dinkelscherben
Sonntag, 03. Dezember, Marien-Apotheke, 
Neuburg/Kammel
Montag, 04. Dezember, St.Sebastian-
Apotheke, Dinkelscherben
Dienstag, 05. Dezember, Kronen-Apotheke, 
Ichenhausen
Mittwoch, 06. Dezember, Bahnhof-
Apotheke, Krumbach
Donnerstag,07. Dezember, St.Ulrich-
Apotheke, Krumbach
Freitag, 08. Dezember, Hubertus-Apotheke, 
Thannhausen
Samstag, 09. Dezember, Birnbaum-
Apotheke, Thannhausen
Sonntag, 10. Dezember, St.Michael-
Apotheke, Krumbach
Montag, 11. Dezember, Apotheke auf der 
Wies, Babenhausen
Dienstag, 12. Dezember, Marien-Apotheke, 
Dinkelscherben
Mittwoch, 13. Dezember, Marien-Apotheke, 
Neuburg/Kammel
Donnerstag, 14. Dezember, St.Sebastian-
Apotheke, Dinkelscherben
Freitag, 15.Dezember, Obere Apotheke am 
Günzburger Markt, Günzburg
Samstag, 16. Dezember, Bahnhof-
Apotheke, Krumbach
Sonntag, 17. Dezember, St.Ulrich-
Apotheke, Krumbach

Alle Bereitschaftsdienste können auch im 
Internet unter: http://www.lak-bayern.not-
dienst-portal.de abgerufen werden.

Informationen des 
Landratsamtes

Das Schwäbische 
Krippenparadies feiert und 
lädt zum Schauen ein!
Weihnachts- und Winterhöhepunkte in 
der Familien- und Kinderregion Land-
kreis Günzburg
Alle Jahre wieder präsentiert sich die Fami-
lien- und Kinderregion von Mitte November 
bis Maria Lichtmess als Schwäbisches Krip-
penparadies. Mit 16 Krippenausstellungen, 
53 Kirchen und Kapellen und 19 Privathäu-
sern, die zum Krippenschauen einladen 
sowie 23 Advents- und Weihnachtsmärkten 
und vielfältigen anderen Vorweihnachts-
events ist allerhand geboten! Zu finden 
sind alle Veranstaltungen und Termine in 
der Krippenbroschüre des Landkreises auf 
www.familien-und-kinderregion.de/krippen, 
die kostenfrei auch unter Tel. 08221/95-140 
bestellt werden kann.

Der 
Kreisabfallwirtschaftsbetrieb 
zieht um!
In den vergangenen Jahren ist der Kreisab-
fallwirtschaftsbetrieb innerhalb des Stadtge-
biets von Günzburg einige Male umgezo-
gen. Nun rückt der Einzug in das endgültige 
Domizil - in das neu erbaute Verwaltungs-
gebäude in Leipheim - näher. In der 49. 

Kalenderwoche findet der Umzug statt. In 
dieser Zeit kann es im Dienstbetrieb für die 
Bürgerinnen und Bürger unter Umständen 
zu kleinen Einschränkungen kommen.
Ab 11.Dezember 2017 wird die Kreisabfall-
wirtschaft den gewohnten Service wieder in 
vollem Unfang anbieten können.
Die neue Adresse lautet dann: Schleif-
straße 5, 89340 Leipheim
Die Telefon- und Durchwahl-Nummern 
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
unsere Fax-Nummer, die E-Mail-Adressen 
sowie unsere Öffnungszeiten bleiben unver-
ändert!
Wir möchten sie bitten alle in Ihrer 
Gemeinde noch vorhandenen Vordrucke, 
Anträge und Flyer nicht mehr zu verwen-
den. Gerne können Sie über unsere Home-
page die aktuellen Unterlagen ausdrucken 
oder direkt bei uns anfordern.
Über die Homepage Ihrer Gemeinde kön-
nen Sie gerne einen Link zu www.kaw.
landkreis-guenzburg.dehttp://www.kaw.
landkreis-guenzburg.de verwenden.
Mit freundlichen Grüßen
Karin Rauner
Öffentlichkeitsarbeit
Kreisabfallwirtschaftsbetrieb
Ichenhauser Str. 20 B
89312 Günzburg

Allgemeine 
Informationen

Veranstaltungskalender
Für die Kalenderwochen 48/2017 – 50/2017
01.+08.+15.12.2017: Advents-Hoigarta, 
jeweils 16:00 Uhr bis 17:30 Uhr, Pfarrbü-
cherei Neuburg
01.12.2017: Jugend-Weihnachtsfeier, 17:00 
Uhr, Sportheim, TSV Langenhaslach
03.12.2017: Adventgottesdienst, 10:00 Uhr, 
Pfarrkirche Wattenweiler, Kirchenchor und 
Musikverein Wattenweiler
05.12.2017: Nikolausfeier, 18:00 Uhr, 
Lagerhaus Wattenweiler, Feuerwehr, 
Musikverein und Sportverein Wattenweiler
09.12.2017: Weihnachtsfeier, 19:00 Uhr, 
Sportheim, TSV Langenhaslach
10.12.2017: Weihnachtsgeschichte, 16:30 
Uhr, Pfarrkirche Edelstetten, Verein Schw. 
Literaturschloss Edelstetten
14.12.2017: vorweihnachtliche Feier, 14:00 
Uhr, Pfarrheim Neuburg, AWO Senioren-
club
15.12.2017: Abschlussschießen, Schützen-
heim Neuburg, Burgschützen Neuburg
16. -17.12.2017: Jubiläumsschau, jeweils 
von 9:30 - 16:00 Uhr, Sportheim Edelstet-
ten, Geflügelzuchtverein Edelstetten

Impressum:
Herausgeber und verantwortlich für den 
amtlichen Teil ist der Markt Neuburg; Für 
alle nichtamtlichen Veröffentlichungen 
übernimmt der Markt Neuburg keinerlei 
Gewähr. Der sonstige Inhalt des Amts-
blatt obliegt der Verantwortung des jewei-
ligen Autors.
Auflage: 1.200 Stück
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Wir gratulieren

Wir gratulieren Frau Ruth Kattler, 

OT Neuburg, zum 80.Geburtstag

Gottesdienstanzeiger
Gottesdienstanzeiger
vom 03.12.2017 - 17.12.2017

Pfarrei Neuburg, Edelstetten, Langen-
haslach und Wattenweiler-Höselhurst
Kath. Pfarramt „Mariä Himmelfahrt“
Mühlstraße 3, Neuburg
Tel. Nr. 08283/322

Neuburg:
Sonntag, den 03.12.: 1. Adventssonntag 
– Silbersonntag-, 9.00 Uhr Rkr, 9.30 Uhr 
PfG, gestift. JM für Josef und Maria Leche-
ler und Söhne Erwin und Hermann, JM für 
Karl und Maria Konrad, M für Adolf und 
Maria Feistle, JM für Günther Spach, M für 
Gertrud und Karl Riebler und verst. Ange-
hörige.
Dienstag, den 05.12.: Hl. Anno, Bischof, 
18.30 Uhr Rkr, 19.00 Uhr Rorate, JM für 
Otto und Hedwig Losert, M für Karl und 
Maria Hupfer, M für Johann Weilbach und 
Bruder Karl, M für Josef und Maria Prestel, 
M für Xaver und Anna Weilbach.
Mittwoch, den 06.12.: Hl. Nikolaus, Bischof 
von Myra, Einkehrtag der Frauen in Lei-
tershofen, 7.32 Uhr Abfahrt Neuburg 
Marktplatz, 7.34 Uhr Abfahrt Halbertshofen.
Donnerstag, den 07.12.: 16.30 Uhr Rkr in 
der Lourdeskapelle.
Freitag, den 08.12.: Hochfest der ohne 
Erbsünde empfangenen Jungfrau und Got-
tesmutter Maria, 19.00 Uhr Adventsingen in 
der Pfarrkirche Edelstetten.
Sonntag, den 10.12.: 2. Adventssonn-
tag, 8.45 Uhr Rkr, 9.15 Uhr PfG, 1. JM 
für Johann Kiesewetter, M für Maria und 
Johann Berndl, M für Anna und Fritz Essen-
wanger, JM für Juliane Rittirsch, M für Kurt 
und Anna Lerchner, M für Alfons Fischer, M 
für Johann und Anna Fischer, M für Alois 
und Kreszentia Fischer.

Dienstag, den 12.12.: Unsere Liebe Frau 
in Guadalupe, 18.30 Uhr Rkr,19.00 Uhr 
Rorate, M für Paula und Michael Augart, 
M für Kreszentia und Karl Schmid, M für 
Johann und Maria Morhard und Günther 
Eisenreich.
Donnerstag, den 14.12.: 16.30 Uhr Rkr in 
der Lourdeskapelle.
Sonntag, den 17.12.: 3. Adventssonn-
tag, 9.00 Uhr Rkr, 9.30 Uhr PfG, JM für 
Johann und Johanna Jekle, JM für Mar-
tin Fischer und Eltern, JM für Max Riebler, 
JM für Anton und Maria Schwegler, JM 
für Elisabeth Lerchner, JM für Frieda und 
Ernst Härtl, M für Franziska Sirch und Alois 
Nestler, JM für Max Dornmair, M für Franz 
Josef und Maria Martin, M zu Ehren der Hl. 
Schutzengel.

Edelstetten:
Sonntag, den 03.12.: 1. Adventssonn-
tag – Silbersonntag-, 8.00 Uhr Rkr, 8.30 
Uhr PfG, M für die Verst. der Fam. Schwarz 
und Schmid, M für Josef und Annema-
rie Pannwolf, M für Elfriede und Johann, 
sowie Xaver, Peter und Michaela Löcherer, 
M für Elisabeth Baur, 13.30 Uhr Adventli-
cher Seniorennachmittag im Musikheim, 
14.00 Uhr Taufe von Viktoria Purschke und 
Anna Theresa Leopold.
Montag, den 04.12.: Hl. Barbara, Hl. 
Johannes von Damaskus, Sel. Adolph Kol-
ping, 18.30 Uhr Rkr, 19.00 Uhr Rorate, JM 
für Alfons und Hilaria Böck, M für Karl Mörz 
und Angehörige.
Mittwoch, den 06.12.: Hl. Nikolaus, Bischof 
von Myra, Einkehrtag der Frauen in Lei-
tershofen, 7.55 Uhr Abfahrt Kirchplatz.
Freitag, den 08.12.: Hochfest der ohne 
Erbsünde empfangenen Jungfrau und Got-
tesmutter Maria, 18.00 Uhr Beginn des 
Adventsmarktes des Gewerbevereins und 
der Vereine von Edelstetten, 19.00 Uhr 
Adventsingen in der Pfarrkirche Edelstetten.
Sonntag, den 10.12.: 2. Adventssonntag, 
8.00 Uhr Rkr, 8.30 Uhr PfG, M für Anton 
und Anneliese Hörmann und verst. Angehö-
rige, M für Paula Konrad.
Montag, den 11.12.: Hl. Damasus I., Papst, 
18.30 Uhr Rkr, 19.00 Uhr Rorate, JM für 
Philomena Böck, M für Lorenz und Laura 
Böck, M für Xaver und Lidwina Thoma.
Mittwoch, den 13.12.: 16.30 Uhr Rkr. 
Sonntag, den 17.12.: 3. Adventssonntag, 
8.00 Uhr Rkr, 8.30 Uhr PfG, JM für Rudolf 
Steck und verst. Angehörige.

Langenhaslach:
Sonntag, den 03.12.: 1. Adventssonntag 
–Silbersonntag-, 8.00 Uhr Rkr, 8.30 Uhr 
PfG, JM für Anton Donderer, M für Maria 
und Adolf Donderer.
Montag, den 04.12.: Hl. Barbara, Hl. 
Johannes von Damaskus, Sel. Adolph Kol-
ping, 17.30 Uhr Rkr, 18.00 Uhr Rorate, M 
für Xaver und Maria Wagner, M für Elisa-
beth Höck und Schwiegereltern, M für Fran-
ziska und Franz Schmid.
Mittwoch, den 06.12.: Hl. Nikolaus, Bischof 
von Myra, Einkehrtag der Frauen in Lei-
tershofen, 7.50 Uhr Abfahrt Haltestelle 
Haselbrücke.
Freitag, den 08.12.: Hochfest der ohne 
Erbsünde empfangenen Jungfrau und Got-

tesmutter Maria, 19.00 Uhr Adventsingen in 
der Pfarrkirche Edelstetten.
Sonntag, den 10.12.: 2. Adventssonn-
tag, 9.00 Uhr Rkr, 9.30 Uhr PfG, 1. JM für 
Monika Kalchschmid, JM für Karl Bisle, 
13.30 Uhr Seniorennachmittag im Pfarr-
stadel.
Montag, den 11.12.: 16.30 Uhr Rkr.
Mittwoch, den 13.12.: Hl. Odilia, Hl. Luzia, 
17.30 Uhr
Rkr, 18.00 Uhr Rorate, JM für Gertraud und 
Josef Herzog und Angehörige, M für Adolf 
Donderer und Eltern, M für Anton und Bar-
bara Dirr und Angehörige, M für Christoph 
und Ottilie Bader und Maria Steigleder.
Sonntag, den 17.12.: 3. Adventssonntag, 
9.45 Uhr Rkr, 10.15 Uhr PfG, JM für There-
sia Däxle, M für Johann und Viktoria Küfner.

Wattenweiler:
Sonntag, den 03.12.: 1. Adventssonntag, 
10.00 Uhr Feierlicher Adventsgottes-
dienst gestaltet vom Musikverein und 
vom Kirchenchor, Messe für Georg und 
Anna Merk und verst. Angehörige, Messe 
für Richard und Walter Kunisch, Messe für 
Georg Veit und verst. Angehörige.
Mittwoch, den 06.12.: Hl. Nikolaus, Bischof 
von Myra, Einkehrtag der Frauen in Lei-
tershofen, 7.25 Uhr Haltestelle Waage, 
7.27 Uhr Haltestelle Abzweigung Neuburg.
Donnerstag, den 07.12.: Hl. Ambrosius, 
In Höselhurst: 18.00 Uhr Rorate, Jahres-
messe für Claudia Mayer.
Freitag, den 08.12.: Hochfest der ohne 
Erbsünde empfangenen Jungfrau und Got-
tesmutter Maria, 19.00 Uhr Adventsingen in 
der Pfarrkirche Edelstetten.
Sonntag, den 10.12.: 2. Adventssonntag, 
Patrozinium „St. Nikolaus“ in Hösel-
hurst: 9.30 Uhr Festgottesdienst, Messe 
für Klara und Hans Schlosser. Anschl. 
Nikolausfeier bei Familie Kaufmann in 
Höselhurst.
Donnerstag, den 14.12.: Hl. Johannes 
vom Kreuz, 18.00 Uhr Messe für Fam. Ruf 
und Pflaum, Messe zu den Hl. Schutzen-
geln für unsere Kinder.
Sonntag, den 17.12.: 3. Adventssonntag, 
9.00 Uhr Pfarrgottesdienst, 1. Jahresmesse 
für Frieda Glatzmeier, Messe für Johann 
und Josefa Glatzmeier, Messe für Anna 
Essenwanger, Messe für Martin, Cäcilia 
und Johann Drexler.

Kirchliche Nachrichten

Kirchenchor führt 
Waldlermesse auf
Der Katholische Kirchenchor Neuburg a. d. 
Kammel unter der Leitung von Wolfgang 
Härtl bringt am 1. Adventssonntag, den 03. 
Dezember 2017 um 09:30 Uhr die bekannte 
Waldlermesse von Ferdinand Neumaier zur 
Aufführung.
Die Messe mit bayerischem Text soll Sie 
auf die „staade Zeit“ einstimmen.
Wir laden Sie alle ganz herzlich ein.
Katholischer Kirchenchor
Neuburg a. d. Kammel
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Firmung 2018
Das Sakrament der Firmung wird gespen-
det am Freitag, den 15.06.2018 in der 
Pfarrkirche Edelstetten durch H.H. Abt em. 
Emmeram Kränkl.
Wir bitten jetzt, dass sich alle Schüler 
und Schülerinnen der 5. und 6. Klassen, 
der Haupt- und Realschulen, sowie der 
Gymnasien anmelden.
Anmeldeformulare liegen in den Kirchen 
aus oder können im Pfarramt Neuburg 
mitgenommen und möglichst bald wie-
der abgegeben werden.

Reinigungskraft gesucht
Unsere bisherige Reinigungskraft geht zum 
01. Dez. 2017 in den wohlverdienten Ruhe-
stand. Daher suchen wir für unseren Kath. 
Kindergarten in Neuburg eine zuverlässige 
Mitarbeiterin. Es würden von Montag bis 
Freitag etwa 2 - 3 Stunden anfallen. Die 
Zeiteinteilung ist variabel, es kann täglich 
ab 14:30 Uhr begonnen werden. Erfahrung 
in der Reinigung sollte vorhanden sein. Evtl. 
Mehrarbeit sollte akzeptiert werden. Bewer-
bungen richten Sie bitte an das Kath. Pfarr-
amt Neuburg, Mühlstr. 3, 86476 Neuburg 
a.d. Kammel

Vereinsnachrichten

Neuburg

Die Pfarrbücherei –  
Raum für Begegnung
Advents-Hoigarta
Adventliche Stimmung kehrt im Dezember 
in der Pfarrbücherei ein. Jeweils am Frei-
tag, den 01.12., 08.12. und 15.12.2017 
von 16.00 bis 17.30 Uhr erwartet die Besu-
cher nicht nur Bücher zum Ausleihen, son-
dern auch wie letztes Jahr ein „Advents-
Hoigarta“ mit Gebäck und warmen 
Getränken zum Verweilen und Plaudern.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Ihr Büchereiteam

AWO Seniorenclub
Vorweihnachtliche Feier
Am 14. Dezember um 14 Uhr findet unsere 
vorweihnachtliche Feier im Pfarrheim statt.
Für Unterhaltung ist gesorgt.
Alle sind herzlich eingeladen.
Die Vorstandschaft

Sportverein Neuburg a. d. 
Kammel 1923 e. V.
Ort: Turnhalle Grundschule

Mittwochs bei Frau Bayerlova
19:00 Uhr: Fit for live
(bisher Ski-Gymnastik)
20:00 Uhr: Wellness-Gymnastik

Donnerstags:
Rücken-Gymnastik
Damen 19:00 Uhr
Herren 20.00 Uhr
ab 07.12.2017 Gymnastikgruppe (Damen 
und Herren gemeinsam)
von 19.30 Uhr bis 20.30 Uhr
Hierzu sind alle eingeladen. Es darf auch 
geschnuppert werden!

Burgschützen e.V. Neuburg/
Kammel
!!Termine!! !!Termine!!
Schießsaison 2017/2018:
15.12.2017: Abschlussschießen (letzter 
Schießabend für das Schießjahr 2017)
05.01.2018: Strohschießen
12.01.2018: Jahreshauptversammlung 
Beginn: 20 Uhr im Schützenheim Neuburg
19.01. – 23.02.2018: „Schießen der Neu-
burger Vereine“
Schießzeiten: (jeweils Freitag)
Schüler/Jugend 19 – 20 Uhr
Erwachsene ab 20 Uhr
Auch Schießsportinteressenten sind „Herz-
lich Willkommen“, ab 12 Jahren kann man 
am Schießsport teilnehmen!!
Änderungen oder Ergänzungen werden im 
Schützenheim und im Amtsblatt bekannt 
gegeben.
Wir bitten alle unsere Mitglieder und 
Freunde des Schützenvereines, das Schüt-
zenheim auch an den normalen Schieß-
abenden und die Veranstaltungen am Frei-
tag zu Besuchen.
Auf Euren Besuch freut sich die Vorstand-
schaft

Die Neuburger 
Krabbelgruppe lädt ein
Wir treffen uns jeden Freitag ab 9.30 Uhr im 
Pfarrheim Maria Himmelfahrt zum Spielen, 
Singen und Austausch.

Zur Info:
Termine für die Leerung der Altpa-
piertonne in Neuburg am Montag, 18. 
Dezember 2017.

Nächste Termine für die Leerung der 
gelben Tonne in Neuburg am Frei-
tag, 01. Dezember und Samstag, 30. 
Dezember 2017.

Edelstetten

Geflügelzuchtverein 
Edelstetten e.V.
Jubiläumsschau
Die 60-jährige Jubiläumsschau des Geflü-
gelzuchtverein Edelstetten e.V. findet vom 
16.12. - 17.12.2017, jeweils von 9:30 bis 
16:00 Uhr, im Sportheim Edelstetten statt. 
Hierzu sind alle Interessierten herzlich ein-
geladen.
Die Vorstandschaft

Sportverein Edelstetten
Damengymnastik
Montag, 20.00 Uhr im Sportsaal beim SV 
Edelstetten
Männergymnastik
Donnerstag, 20.00 Uhr im Sportsaal beim 
SV Edelstetten
Nordic Walking:
Mittwoch 19:00 Uhr. Treffpunkt: Kirchplatz 
Edelstetten
Samstag, 16.00 Uhr. Treffpunkt: Ortsschild 
Edelstetten (von Marbach her)
TANZEN - für alle Altersklassen und in 
jedem Level zu den üblichen Trainingszei-
ten
KONTAKT: majsai@web.de

Zur Info:
Termine für die Leerung der Altpapier-
tonne in Edelstetten am Montag, 18. 
Dezember 2017.

Nächste Termine für die Leerung der 
gelben Tonne in Edelstetten am Frei-
tag, 01. Dezember und Samstag, 30. 
Dezember 2017.

Langenhaslach

HAVANA NIGHT  
steigt in Langenhaslach
Am Dienstag, den 26. Dezember findet im 
Sportheim des TSV Langenhaslach die leg-
ändere Havana Night statt.Ab 21 Uhr halten 
wir auch dieses Jahr eine Südsee Partya-
rea mit verschiedenen Bars und Snacks 
bereit. Weihnachten in Havana, unter die-
sem Motto feiern wir mit Euch im karibi-
schen Flair und vielem mehr,sodass jeder 
Partybesucher auf seine Kosten kommt.Für 
Partystimmung mit buntgemixten Sounds 
sorgt auch dieses Jahr „DJ MASTER G“.
Von 21:30 Uhr bis 22:30 Uhr läuft die 
Happy Hour. Einlass ab 16 Jahren.
Zusätzliche Informationen, aktuelle Neu-
igkeiten und kurzfristige Änderungen wer-
den auf der Facebookseite „Havana Night“ 
bekannt gegeben.
Auf Euer Kommen freut sich der TSV Lan-
genhaslach.

TSV Langenhaslach e.V.
Neue Showtanz-Gruppe „Team Remember“
Hallo Mädels, Ihr habt Spaß am Tanzen 
und an der Bewegung, sucht ein neues 
Hobby und seit mindestens 16 Jahre alt, 
dann ist unsere neue Showtanzgruppe 
„Team Remember“ genau das richtige für 
Euch.
Trainiert wird immer freitags von 19:30 – 
21:00 Uhr im Gymnastikraum der Grund-
schul-Turnhalle in Neuburg unter der 
Leitung von Fitnesstrainerin Angela Gavri-
lenko.
Kommt vorbei und macht mit!!
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Einladung zur Weihnachtsfeier
Zur Weihnachtsfeier am Samstag, den 
09.12. um 19 Uhr laden wir alle Abteilun-
gen, Fans und Gönner des Vereins ins 
Sportheim recht herzlich ein.
Die Jugend-Weihnachtfeier für die Spieler 
der G- bis D-Jugend findet am Freitag, den 
01.12. um 17 Uhr statt. Es erwartet Euch 
wieder eine umfangreiche Tombola und 
auch der Nikolaus hat seinen Besuch zuge-
sagt.

Gymnastik beim TSV
im Sportheim unter Leitung von Luise 
Stempfle
Montag: 19:00 – 20:00 Uhr „Fitness für alle“
Im Gymnastikraum der Grundschul-Turn-
halle in Neuburg
unter Leitung von ZUMBA-Instruktor Brigitte 
Däxle
Montag: 19:00 – 20:00 Uhr Step
Mittwoch 18:30 – 19:30 Uhr Fitness
Mittwoch 19:30 – 20:30 Uhr ZUMBA
Freitag 19:30 - 21:00 Uhr Showtanzgruppe
Einstieg jederzeit möglich, einfach vorbei-
kommen, mitmachen und Spaß haben. Info 
bei Brigitte Däxle Tel: 0173 – 6910382 oder 
Elvira Michalka Tel: 08283 – 1098

Kinderturnen
Mittwochs von 17:00 – 18:00 Uhr im Sport-
heim für Kinder ab 4 Jahre
unter Leitung von Sonja Eser

Nordic-Walking
Donnerstag um 8:30 Uhr
Freitag um 15:00 Uhr
Treffpunkt jeweils am Sportheim

Aktuelle Informationen und alles über den 
TSV gibt es auch im Internet unterwww.tsv-
langenhaslach.de oder facebook/TSV Lan-
genhaslach
Die Vorstandschaft
des TSV Langenhaslach e.V.

Krabbelgruppe 
Langenhaslach
Die Krabbelgruppe Langenhaslach trifft sich 
immer am Mittwoch ab 9.00 Uhr im Pfarr-
stadel Langenhaslach. Wer Zeit und Lust 
hat mitzumachen, ist herzlich dazu eingela-
den.

Zur Info:
Termine für die Leerung der Altpapier-
tonne in Langenhaslach am Montag, 18. 
Dezember 2017.

Nächste Termine für die Leerung der 
gelben Tonne in Langenhaslach am 
Freitag, 01. Dezember und Samstag, 30. 
Dezember 2017.

Wattenweiler

Musikverein und 
Kirchenchor Wattenweiler
Einladung zum Adventsgottesdienst
mit musikalischer Umrahmung am Sonntag, 
03. Dezember 2017, 10:00 Uhr, in der Pfarr-
kirche St. Peter und Paul in Wattenweiler
Der Kirchenchor und der Musikverein Wat-
tenweiler laden Sie alle recht herzlich dazu 
ein.
Über Ihren zahlreichen Besuch würden wir 
uns sehr freuen.
Kirchenchor Wattenweiler, Musikverein 
Wattenweiler

Feuerwehr, Musikverein und 
Sportverein Wattenweiler
Einladung zur Nikolausfeier 2017
Liebe Kinder, liebe Wattenweiler und Hösel-
hurster, liebe Gäste aus der Umgebung,
am Dienstag, den 5. Dezember um ca. 
18:30 Uhr hat der Nikolaus seinen Besuch 
in Wattenweiler angekündigt.
Wir laden euch daher alle recht herzlich ein, 
mit uns ab 18:00 Uhr vor dem Lagerhaus 
bei vorweihnachtlicher Stimmung auf den 
Nikolaus zu warten.
Die Feier wird vom Musikverein Wattenwei-
ler musikalisch umrahmt, für das kulinari-
sche Wohl sorgen die Feuerwehr und der 
Sportverein Wattenweiler.
Wie jedes Jahr können Eltern die Päck-
chen für die Kinder bei Christl Pflaum, Anni 
Böck und Anni Zimmermann bis 14 Uhr am 
Dienstag abgeben.
Eure Vereine, Feuerwehr, Musikverein und 
Sportverein

Damengymnastik
Unsere Damengymnastik trifft sich jeden 
Dienstag von 18:30 – 19:30 Uhr in der 
„Neuen Schule“ in Wattenweiler zum 
gemeinsamen Turnen. Neue Teilnehmerin-
nen sind jederzeit willkommen.
Bei Fragen einfach email an info@svwat-
tenweiler.de.

Günztalschützen 
Wattenweiler e.V.
Nussschießen
Am Freitag, den 01.12.2017 findet im 
Schützenheim in Wattenweiler
das Nussschießen statt. Beginn: Schüler- 
und Jugendliche 19:00 Uhr alle Anderen 
20:00 Uhr
Gesellige Schießen
Am Freitag, den 08.12.2017 findet im 
Schützenheim in Wattenweiler
das Gesellige Schießen statt. Beginn: 
Schüler- und Jugendliche 19:00 Uhr alle 
Anderen 20:00 Uhr

Weihnachtsschießen
Am Freitag, den 15.12.2017 findet im 
Schützenheim in Wattenweiler das Weih-
nachtsschießen statt. Beginn: Schüler- und 

Jugendliche 19:00 Uhr alle Anderen 20:00 
Uhr
Hierzu sind alle Mitglieder, Freunde und 
Bekannte herzlich eingeladen. gez. Franz 
Mayer 1. Schützenmeister

Änderung der Mitgliederdaten:
Wie sie alle wissen, haben die Kunden der 
Raiffeisenbank Schwaben Mitte e.G. neue 
IBAN - Nummern (Kontonummern) bekom-
men. Diese Nummern stehen auf Ihrer 
Karte.
Wir möchten, an den nächsten Schiess-
stagen unser Mitgliederdaten aktualisieren. 
Bitte bringen Sie Ihre EC-Karte oder Bank-
karte mit zu den Schießabenden, dass wir 
so reibungslos, Ihre Kontonummer aktuali-
sieren können.
Eurer Schützenmeisteramt

Krabbelgruppe 
Wattenweiler:
-immer montags um 9:30 Uhr
-„Neue Schule“ in Wattenweiler
Wir laden ein, zum gemeinsamen Singen, 
Spielen und Spaß haben.
Einfach kommen und mitmachen!

Zur Info:
Termine für die Leerung der Altpapier-
tonne in Wattenweiler am Dienstag, 19. 
Dezember 2017.

Nächste Termine für die Leerung der 
gelben Tonne in Wattenweiler am Mitt-
woch, 20. Dezember 2017.

Sonstiges

Verein Schwäbisches 
Literaturschloss Edelstetten
Heilige Nacht, Weihnachtsgeschichte von 
Ludwig Thoma
am Sonntag, 10.Dezember 2017, 16.30 
Uhr, Pfarrkirche Edelstetten
Vielerorts bereichert die „Heilige Nacht“ von 
Ludwig Thoma seit Jahrzehnten die Gestal-
tung der Adventszeit. In Versform erzählt 
Ludwig Thoma die Weihnachtsgeschichte 
nach dem Lukas- Evangelium und verlegt 
das Geschehen kurzerhand in die winter-
liche Bergwelt Oberbayerns. Parallel zum 
Edelstetter Weihnachtsmarkt wird in der 
Pfarrkirche Edelstettenn die Weihnachts-
geschichte von Peter Greif, Schauspieler 
aus Augsburg, vorgetragen. Musikalisch 
umrahmt wird er vom Haberer-Zwoagsang 
mit Siegfried und Gisela Bradl, Altomünster.
Der Eintritt ist frei.

Amt für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten 
Krumbach
Einladung zur Informationsveranstaltung 
Düngeverordnung
Die neue Düngeverordnung ist bereits im 
Juni in Kraft getreten. Um den Landwirten 
die Inhalte der Düngeverordnung und deren 
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Umsetzung in die Praxis näher zu brin-
gen, veranstaltet das Amt für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten Krumbach-
Weißenhorn gemeinsam mit dem Bayeri-
schen Bauernverband, dem Maschinen- und 
Betriebshilfsring und dem Verband für land-
wirtschaftliche Fachbildung Veranstaltungen 
zur neuen Düngeverordnung.

Folgende Termine stehen zur Auswahl:
Termin
Ort / Referent
06. Dezember 2017
Autenried, Schlossbrauerei Autenried, AELF 
Krumbach
07. Dezember 2017
Konzenberg, Gasthof Holzinger, AELF 
Krumbach
13. Dezember 2017

Buch, Landgasthof Lamm (Dorfstadl), AELF 
Krumbach
Beginn der Veranstaltungen ist jeweils 
um 19:30 Uhr.
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an 
Frau Andrea Bachmeier unter 08282/9007-
22.

Kolumbianische 
Austauschschüler suchen 
Gastfamilien!
Die Austauschschüler der Andenschule 
Bogota wollen gerne einmal den Verlauf von 
Jahreszeiten erleben. Dazu sucht das Hum-
boldteum deutsche Familien, die offen sind, 
einen südamerikanischen Jugendlichen (15 
bis 17 Jahre alt) als Kind auf Zeit aufzuneh-
men.

Die kolumbianischen Jugendlichen lernen 
schon mehrere Jahre Deutsch als Fremd-
sprache, so dass eine Grundkommunikation 
gewährleistet ist. Ihr potentielles kolumbiani-
sches Kind auf Zeit ist schulpflichtig und soll 
die nächstliegende Schule zu Ihrer Woh-
nung besuchen. Der Aufenthalt bei Ihnen ist 
gedacht von Samstag, den 21. April 2018 
bis Samstag, den 07. Juli 2018.
Wer Kolumbien kennen lernen möchte ist zu 
einem Gegenbesuch an der Andenschule 
Bogotá herzlich willkommen. Für Fragen 
und weitergehende Infos kontaktieren Sie 
bitte die internationale Servicestelle für Aus-
landsschulen: Humboldteum – Verein für 
Bildung und Kulturdialog, Geschäftsstelle, 
Königstraße 20, 70173 Stuttgart, Tel. 0711-
22 21 401, Fax 0711-22 21 402, e-mail: ute.
borger@humboldteum.com, www.humbold-
teum.com

Ich bin für Sie da...

Alfred Wallon

Ihr Gebietsverkaufsleiter vor Ort

Wie kann ich Ihnen helfen?

Mobil: 0151 15236001
Tel: 0821 71007741 

a.wallon@wittich-forchheim.de
www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Versuchen Sie es doch mal mit einer Anzeige.

2179
Amtsblatt Markt Neuburg a. d. Kammel

Das lokale Portal von LINUS WITTICH.

Ihr Weihnachtsmarkt fehlt? Dann gleich mitmachen und
veröffentlichen Sie kostenlos einen Artikel unter

artikel.localbook.de 

Jetzt auf advent.localbook.de

Weihnachtsmärkte in Deutschland
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LW-flyerdruck.de
Ihre Online-Druckerei mit den fairen Preisen.

Von A wie Aufkleber bis Z wie 
Zeitung, bestimmt ist auch für Sie 
das passende Produkt dabei!

info@LW-flyerdruck.dewww.LW-flyerdruck.de 09191 7232-88

-flyerdruck.de



Neuburg a. d. Kammel - 11 - Nr. 24/2017 KW 48

direkt an der Hauptstraße, altes Bahnhofsgebäude

Großer Christbaumverkauf 
in Neuburg a.d. Kammel
                    

Nordmanntannen aus den Stauden frisch 
geschlagen und garantiert nicht gespritzt.
Verkauf am: Fr., 01.12.17,
Fr., 08.12.17, Fr., 15.12.17
jeweils von 14.00 - 15.00 Uhr

Jede Nordmanntanne
€ 15,-

Manfred Buchner, Tel. 0172 8628605

Thorsten Kunder | Mobil: 0176. 310 581 58 

Landkreis Günzburg 

Zertifzierter Immobilienmakler (IHK) 
gepr. Immobilienbewerter für Wohnimmobilien (BVFI)

Telefon: 0800. 88 11 229 (kostenfrei)  
E-Mail: dialog@excellence-maklerhaus.de

Ob Haus, Eigentumswohnung oder Grundstück, sehr 
gerne bewerte ich Ihre Immobilien für Sie kostenfrei und 

und erfahren Sie, wie ich Ihre Immobilie zum besten 
Marktpreis verkaufen kann. 

Für das Sankt Nikolaus KJF Berufsbildungs- und Jugendhilfezentrum in Dürrlauingen 
suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Facharzt für Allgemeinmedizin m/w 
in Voll- oder Teilzeit

vorzugsweise mit einer Zusatzqualifikation im Bereich Rehabilitation.

Stellenprofil:
• Einstellungsuntersuchung nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz
• Beratung und Organisation bei anstehenden Arztbesuchen
•  Einspeisung externer medizinischer Befunde in den jeweiligen individuellen  

Rehabilitationsprozess
•  Durchführung von Schulungsangeboten für Teilnehmende und Mitarbeiter des 

Berufsbildungswerkes
Wir wünschen uns einen Mitarbeitenden mit Engagement, fachlicher Kompetenz und 
der Fähigkeit zu medizinischer und emotionaler Fürsorge. In einem interdisziplinären 
Team bieten wir Ihnen eine verantwortungsvolle Tätigkeit. Zusätzlich zur Vergütung 
nach den AVR erhalten Sie attraktive Leistungen.
Als kirchliche Einrichtung setzen wir eine christliche Grundhaltung voraus.

Sie haben Interesse oder noch weitere Fragen?
Unser Gesamtleiter Herr Fath freut sich auf Ihren Anruf unter 08222 998-332.
Sankt Nikolaus KJF Berufsbildungs- und Jugendhilfezentrum,
St.-Nikolaus-Str. 6, 89350 Dürrlauingen

 

Jetzt als ePaper lesen

Lesen sie gleich los:
epaper.wittich.de/2179

Amtsblatt Neuburg a.d. Kammel

Das lokale Nachrichten-Portal von LINUS WITTICH. Nachrichten und Veranstaltungen von Ihrem Verein finden Sie in localbook.

Probleme mit Glücksspielsucht?
Spielsucht-Soforthilfe-Forum

Anonyme Anlaufstelle
für Betroffene und Angehörige

! Sei auch Du herzlichst willkommen !

www.spielsucht-soforthilfe.de
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* Adventsmarkt im schwäbischen Barockwinkel *

Eintritt f
rei 

  Programm: 
  Freitag:
18.00 Uhr Eröffnung
19.00 Uhr Chorabend in der Kirche
20.30 Uhr Raphaels Feuershow „Spiritual Fire“
21.30 Uhr Nachtruhe
  Samstag:
16.00 Uhr Marktöffnung
17.00 Uhr Alphornbläser
18.00 Uhr Nikolaus mit Engeln
20.30 Uhr Raphaels Feuershow „Spiritual Fire“
21.30 Uhr Nachtruhe
  Sonntag:
13.00 Uhr Marktöffnung
15.30 Uhr Jagdhornbläser
16.30 Uhr Mundartlesung „Heilige Nacht“ 
  von Ludwig Thoma
18.00 Uhr Trompetenkartell
20.00 Uhr Ende Adventsmarkt
Ständiges Tagesprogramm: 
Krippenschnitzen, Engelmalen, Krippenschau, 
Kindereisenbahn, Nachtwächter, Streichelzoo, 
Feldschmiede u.v.m., 

Kulinarische Spezialitäten:
Saure Kutteln, Feuerwurst, Schupfnudeln, Reiber-
datsche, Pizza, Gulaschsuppe im Brotlaib, Rote, 
Wiener, Waffeln, sowie warme und kalte Getränke.

Ihr Gewerbeverein Neuburg und die Edelstetter Vereine.

11. Adventsmarkt Edelstetten:
Vom 08. - 10. Dezember 2017 findet auf dem Edelstetter 
Kirchplatz zum 11. Mal unser beliebter „Adventsmarkt 
im schwäbischen Barockwinkel“ statt. Die 10 Vereine 
arbeiten mit Herzblut daran, damit es auch dieses Jahr 
wieder der Schönste in Mittelschwaben wird. Über 50 
liebevoll geschmückte Warenstände, Unterhaltung 
vom Feinsten und eine vielseitige, preisgünstige Küche 
vor bezaubernder Kulisse lassen diesen Adventsmarkt 
zu dem herausragenden Ereignis und Treffpunkt für Jung 
und Alt werden. Dieses Jahr warten die Veranstalter unter 
anderem am Freitag mit dem Chorabend von regional 
bekannten Gruppen mit vielen deutschen  Adventsliedern 
auf. Anschließend, sowie am Samstag verzaubert Feuer-
künstler „Raphael“ mit seinen fulminanten Feuershows 
„Spiritual Fire“ die Besucher. Interessante Handwerker-
vorführungen, Nachtwächter, Bläsergruppen, Nikolaus, 
lebende Greifvögel, Spielgeräte für Kinder u. v. m. lassen 
keine Langeweile aufkommen. Sonntag um 16.30 Uhr 
findet in der Pfarrkirche stimmungsvoll die Mundartlesung 
„heilige Nacht“ in der typisch lustigen Art von Ludwig Tho-
ma durch Schauspieler Peter Greif unter musikalischer 
Umrahmung vom „Haberer-Zwoagsang“ statt.

Adventsmarkt Edelstetten -
beste Unterhaltung ohne Eintritt.

 Traumwelt
    Advent

 Edelstetten

Wir freuen uns auf Ihr Kommen !


